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 Veröffentlicht am 01.12.1954

Norm

EO §382 Z8 IIIC

Rechtssatz

Voraussetzungen für die Erlassung einer einstweiligen Verfügung durch Bewilligung des abgesonderten Wohnorts. -

Anspruch auf Gefährdung. -

Der im Außerstreitverfahren an die Frau ergangene Auftrag, dem Mann in die Wohnungsgemeinschaft zu folgen, steht

einer der Frau im Ehestreit zu erteilenden Bewilligung des abgesonderten Wohnorts nicht entgegen.
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